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Donnerstag, 5. September 2019 
 
 
 

Betr.: Sitzung des ULAN am 12. September 2019 
Hier: Anfrage  der SPD-Fraktion  „Naturschutzwächter/innen“ 
 

Sehr geehrter Herr Vorsitzender, 
 
in der Presse vom 28. August wurde berichtet, dass die ehrenamtlichen Naturschutzwächter 
des Kreises zunehmend mit Respektlosigkeiten und Anfeindungen zu kämpfen haben. Dabei 
wurde genannt, dass z.B. einheitliche Westen die Naturschutzwächter sichtbar als solche 
ausweisen könnten und die Träger als autorisierte Naturschutzwächter erkennbar werden 
lassen. Die untere Naturschutzbehörde lehnte solche Westen bisher ab. 
 
Geregelt wird die Naturschutzwacht in §69 LNatSchG: 
 (1) Die untere Naturschutzbehörde soll auf Vorschlag des Naturschutzbeirats Beauftragte 
für den Außendienst bestellen (Naturschutzbeauftragte). Diese bilden die Naturschutzwacht. 
Die Naturschutzwacht soll die zuständigen Behörden über nachteilige Veränderungen in der 
Landschaft benachrichtigen und darauf hinwirken, dass Schäden von Natur und Landschaft 
abgewendet werden. Die Tätigkeit in der Naturschutzwacht ist eine ehrenamtliche Tätigkeit 
für den Kreis oder die kreisfreie Stadt. 
(2) Die untere Naturschutzbehörde regelt durch eine Dienstanweisung die Obliegenheiten 
der Naturschutzwacht. Die oberste Naturschutzbehörde legt den Rahmen der 
Dienstanweisung fest. Sie kann hierbei ein Dienstabzeichen vorschreiben. 
 
In diesem Zusammenhang stelle ich folgende Fragen an Sie: 
 

1. Ist der Verwaltung bekannt, dass neben Rettungs- und Einsatzkräften auch die 
ehrenamtlich tätigen Naturschutzwächter vermehrt Anfeindungen ausgesetzt sind? 

2. Teilt die Verwaltung die Einschätzung, dass Naturschutzwächter sich mit ihren 
Anweisungen besser durchsetzen könnten, wenn sie  z.B. durch Westen besser 
erkennbar sind? 

3. Mit welchen Kompetenzen sind  die ehrenamtlichen Naturschutzwächter/innen im 
Kreis Mettmann ausgestattet, um ihre Aufgaben zu erfüllen und welche Hilfsmittel 
werden ihnen hierfür vom Kreis bereitgestellt? 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Anja Prüßmeier 
Sprecherin  
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